
DJK Würmtal e.V. 
 

 

Satzung 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Vereinszweck, Gemeinnützigkeit und Vergütungen für 
die Vereinstätigkeit 

(1) Der Verein führt den Namen DJK Würmtal e.V.. 
Er ist als Rechtsnachfolger des 1926 gegründeten Vereins DJK Planegg, der 1935 durch die 
NS-Behörde aufgelöst wurde, 1956 neu in das Vereinsregister eingetragen worden. Der 
Verein ist im Vereinsregister München eingetragen. 
 

(2) Der Verein ist Mitglied des DJK Sportverbandes Deutsche Jugendkraft und des DJK-
Diözesanverbandes München-Freising. Er untersteht deren Satzungen und Ordnungen. 
Diese Vereinssatzung unterliegt der Genehmigung des DJK-Diözesanverbandes. Der Verein 
führt die DJK-Zeichen. Seine Farben sind weiß-gelb. 
 

(3) Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes bzw. der Fachverbände und untersteht 
zugleich deren Satzungen und Ordnungen mit gleichen Rechten und Pflichten. 
 

(4) Die Sportpflege des Vereins richtet sich grundsätzlich nach den Bestimmungen des 
Amateursports. Ausnahmen regeln sich nach den Bestimmungen des betreffenden 
Fachverbandes im Einvernehmen mit dem DJK-Bundesverband. 
 

(5) Der Verein versteht sich als Bildungsgemeinschaft für seine Mitglieder. Die DJK Würmtal ist 
ein wertorientierter Sportverein. 
 

(6) Der Verein fördert die Jugendarbeit, dazu werden u.a. jugendgemäße Angebote gemacht für 
einen persönlichkeits- und sachgerechten Sport, für Weiterbildung, Freizeitgestaltung und 
Geselligkeit. Der Verein ist Jugendpflegeorganisation für die DJK-Sportjugend, ist 
Bildungsgemeinschaft für die jugendlichen und erwachsenen Mitglieder. 
 

(7) Der Verein DJK Würmtal e.V. mit dem Sitz in Planegg verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung (vom 1.1.1977). Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 
die Einrichtung von Sportanlagen und die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen, 
einschließlich sportlicher Jugendpflege. Der Verein ist uneigennützig tätig, er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergünstigungen begünstigt werden. 
 

(8) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
entgeltlich auf Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer angemessenen 
Aufwandsentschädigung – auch über den Höchstsätzen nach § 3 Nr. 26 a EStG – ausgeübt 
werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz 7 a Satz 1 trifft 
der Vereinsausschuss. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 
 

(9) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen 
Vergütung oder Aufwandsentschädigung in Auftrag zu geben. 
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(10) Zur Erledigung der Geschäftsführeraufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der 

Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten hauptamtliche 
Beschäftigte anzustellen. 
 

(11) Vergütungen im Rahmen des steuerlichen Ehrenamtsfreibetrages sind zulässig. 
 

(12) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Ziele und Aufgaben 

Der Verein will seinen Mitgliedern in den einzelnen Abteilungen und Sportarten 
sachgerechten Sport ermöglichen und der gesamtmenschlichen Entfaltung in christlicher 
Verantwortung dienen. Er vertritt das Anliegen des Sports in Kirche und Gesellschaft. Der 
Erreichung dieser Ziele dienen folgende Aufgaben: 

a) Der Verein fördert den Leistungs- und Breitensport, wobei der Jugendarbeit besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet ist. Er sorgt für die Bestellung geeigneter Übungsleiter und 
Übungsleiterinnen und für die notwendige Ausbildung aller Führungskräfte durch Teilnahme 
an Schulungskursen, bietet Bildungsgelegenheiten an und fördert die Heranbildung des 
Führungsnachwuchses. 
 

b) Er hält bildende Gemeinschaftsabende. Er bemüht sich um die Erziehung und Bildung seiner 
Mitglieder zu verantwortungsbewussten Christen und Staatsbürgern, zur Achtung der 
Andersdenkenden und Wahrung der Würde des Einzelnen in seiner freien, rechtsstaatlichen,          
demokratischen Lebensordnung. 
 

c) Er sorgt für ausreichenden Versicherungsschutz und entsprechende Maßnahmen zur 
Unfallverhütung, sportärztliche Untersuchungen und Überwachung sowie fachgerechte Erste- 
Hilfe-Ausbildung. 
 

d) Er nimmt teil an den gemeinsamen Veranstaltungen, Konferenzen und Schulungen der DJK 
im Diözesan-, Landes- und Bundesverband und ist bemüht um Verbreitung und Auswertung 
des DJK-Schrifttums und anderer geeigneter Schriften. 
 

e) Er arbeitet mit den örtlichen Sportvereinen in guter sportlicher Kameradschaft zusammen 
und ist bereit, Mitglieder für Führungsaufgaben im Sport zur Verfügung zu stellen. 

Die Zusammenarbeit mit den deutschen Sportverbänden und den Sportvereinen hat zur 
Voraussetzung die parteipolitische Neutralität und die religiöse und weltanschauliche 
Toleranz. 

§ 3 Mitgliedschaft, Stimm- und Wahlrecht 

(1) Der Verein nimmt in ökumenischer Offenheit jeden als Mitglied auf, der die Ziele und 
Aufgaben der DJK anerkennt. 

(2) Der Verein unterscheidet in der Mitgliedschaft 

a) Aktive Mitglieder, die regelmäßig Sport treiben oder aktiv in der Führung tätig sind. 

b) Passive Mitglieder, die bereit sind, an den Veranstaltungen der DJK teilzunehmen, die 
Aufgaben des DJK-Vereins zu fördern und einen eigenen Beitrag zu leisten. 

c) Ehrenmitglieder und Förderer, die sich um den Verein in besonderem Maße verdient 
gemacht haben. Der Verein ehrt selbst verdiente Mitglieder gemäß der Ehrenordnung des 
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Vereins oder beantragt Ehrungen nach den Ehrenordnungen des Bundes- und 
Diözesanverbandes. 

(3) Die aktiven und passiven Mitglieder über 16 Jahren haben Stimm- und Wahlrecht. 

§ 4 Aufnahme, Beendigung der Mitgliedschaft und Ausschluss aus dem Verein 

(1) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vereins- oder Abteilungsvorstand. Die 
Anmeldung zur Aufnahme in den DJK-Verein (DJK-Abteilung) erfolgt durch einen schriftlichen 
Aufnahmeantrag beim Vereins- oder Abteilungsvorstand. Bei minderjährigen Antragstellern ist 
die schriftliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (Eltern, Vormund) erforderlich. 

(2) Die Mitgliedschaft endet außer durch Tod durch Austritt oder Ausschluss aus dem Verein. 

(3) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. Der Austritt 
ist jederzeit zum 31. Dezember des Kalenderjahres möglich und wird nach Erfüllung aller 
Verpflichtungen gegenüber dem Verein wirksam. 

(4) Über den Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein entscheidet der Vereinsvorstand. Der 
Ausschluss kann erfolgen, wenn das Mitglied gegen die satzungsgemäß geforderten 
Mitgliedsverpflichtungen verstößt. Dem Mitglied, das ausgeschlossen werden soll, ist 
Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand 
durch Beschluss, der schriftlich niederzulegen, mit Gründen zu versehen und vom 
Vorsitzenden sowie einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. Der Beschluss ist 
dem betroffenen Mitglied zuzustellen. Gegen diesen Beschluss ist die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zulässig. 

§ 5 Rechte der Mitglieder 

Die Mitglieder haben das Recht: 

a) die Wahrnehmung ihrer Interessen durch den Verein zu verlangen und die dem Verein zur 
Verfügung stehenden Einrichtungen im Rahmen der geltenden Bedingungen zu benutzen; 

b) im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen und Wettkämpfen teilzunehmen. 

§ 6 Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder haben die Pflicht: 

a) die Satzungen und Ordnungen der DJK anzuerkennen und zu erfüllen; 
 

b) am Sportleben und Gemeinschaftsleben der DJK (gemeinschaftsbildende, kulturelle, religiöse 
Veranstaltungen) und an der Mitgliederversammlung aktiv teilzunehmen; 
 

c) im Sport eine faire, kameradschaftliche und wertorientierte Haltung zu zeigen; 
 

d) die Pflichten gegenüber den Verbänden des deutschen Sports zu erfüllen; 
 

e) die festgesetzten Beiträge zu entrichten; 
 

f) wenn sie pädagogische und leitende Aufgaben übernehmen, sich in besonderer Weise auf 
die Satzung der DJK und die Grundsätze ihrer Sportpflege zu verpflichten. 
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§ 7 Beiträge und Umlagen 

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Verein Mitgliedsbeiträge. 

(2) Zur Erfüllung besonderer Aufgaben kann der Verein die Erhebung von Umlagen beschließen. 
Soweit es sich um eine finanzielle Umlage handelt, ist deren Höhe auf das Vierfache des 
Hauptvereins-Jahresbeitrages begrenzt. 

(3) Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
eingezogen. Diese werden in der Beitragsordnung festgeschrieben. Das Mitglied hat sich bei 
Eintritt in den Verein zu verpflichten, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen sowie für eine 
ausreichende Deckung seines Kontos zu sorgen. In der Regel wird der Mitgliedsbeitrag für ein 
Kalenderjahr jährlich zum 1. Februar eingezogen. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, 
erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag. Auf die jährliche 
Einzugsinformation wird verzichtet. 

 

§ 8 Organe 
 

Die Organe zur Leitung und Verwaltung des Vereins sind: 
 
1. die Mitgliederversammlung 
 
2. der Vorstand 
 
3. der Vereinsausschuss 

§ 9 Vorstand 
 

1. Zum Vereinsvorstand gehören: 
 

a) der/die Präsident/in 
 

b) der/die Vizepräsident/in Finanzen 
 

c) der/die Vizepräsident/in Verwaltung 
 

d) der/die Vizepräsident/in Sport u. Jugendarbeit 
 

e) der/die Schriftführer/in 
 
2. Zum Vereinsausschuss gehören: 
 

a) der Vorstand 

b) der Geistliche Beirat* 

c) der/die Beauftragte für Bauwesen und Liegenschaften 

d) der/die Beauftragter für Marketing/Öffentlichkeitsarbeit 
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e) die Abteilungsleiter/innen für die einzelnen Sportarten 

f) der Geschäftsführer des Vereins und die Revisoren ohne Stimmrecht 

 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Präsidenten allein oder durch die 
Vizepräsidenten jeweils zu zweit vertreten (§ 26 BGB). 
 
Für das Innenverhältnis wird bestimmt, dass ein/e Vizepräsident/in nur vertretungsberechtigt 
ist, wenn der/die Präsident/in verhindert ist.  
 
Ein Geschäftsverteilungsplan regelt im Innenverhältnis den Aufgabenbereich der einzelnen 
Vorstandsmitglieder. Bei Unklarheit verteilt der/die Präsident/in die Aufgaben der 
Vorstandsmitglieder. 
Vertreter des Diözesanverbandes sollen zu den Vorstandssitzungen eingeladen werden. Der 
Vorstand ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Anzahl der tatsächlich besetzten 
Vorstandsämter. 
 
 *Der Geistliche Beirat wird nicht von der Mitgliederversammlung gewählt, sondern im 
 Einvernehmen mit dem Bischöflichen Ordinariat München und Freising vom Vorstand 
 bestellt. 
 

§ 10 Aufgaben des Vereinsvorstandes 

Aufgabe des Vereinsvorstandes ist die Leitung und Verwaltung des Vereins nach Maßgabe 
der Satzung und Beschlüsse der Mitgliederversammlung sowie die allgemeine Vertretung des 
Vereins nach innen und außen. Er erfüllt seine Aufgabe grundsätzlich als geschäftsführender 
Vorstand. In Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für eine oder mehrere Abteilungen 
entscheidet der Vereinsausschuss. Der Verein kann sich Ordnungen geben und kann 
Ausschüsse einsetzen; zuständig dafür ist der Vorstand. Er kann zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und zur Verwaltung einen Geschäftsführer berufen. 

Pflichten der DJK-Vereine als Mitglieder des Bundesverbandes sind: 

a) Die Vereinssatzung bei Satzungsänderung des Bundesverbandes und 
Diözesanverbandes entsprechend anzugleichen; 
 
b) an den gemeinsamen Veranstaltungen und Tagungen in Bundes-, Landes- und 
Diözesanverband teilzunehmen; 
 

c) die Beschlüsse der Organe des Bundesverbandes und Diözesanverbandes zu erfüllen; 

d) die festgesetzten Beiträge termingemäß an den Bundesverband und Diözesanverband 
sowie an die Fachverbände und Landessportbünde zu leisten;  
 
e) für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den Landessportbünden und 
Fachverbänden zu sorgen. 

§ 11 Aufgaben der Vorstandsmitglieder und der Mitglieder des 
Vereinsausschusses 

Alle Vorstandsmitglieder sind mitverpflichtet und mitverantwortlich für die Verwirklichung der 
Ziele und Aufgaben der DJK und der DJK Würmtal als wertorientierter Sportverein. 
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Zu den wesentlichen Aufgaben des Vereinsvorstandes gehören: 

a) die Leitung des Vereins nach Maßgabe der Satzung 

b) die Einberufung der Mitgliederversammlung 

c) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung sowie die Behandlung von 
Anfragen/Anregungen 

d) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Buchführung 

e) die Bewilligung der Ausgaben 

f) das Aufstellen eines Haushaltsplanes für den Hauptverein und Erstellen des 
Jahreshaushaltsberichtes 

g) die Genehmigung der von den Abteilungen nach Vorgabe des Vorstandes erstellten 
Haushaltspläne sowie deren Kontrolle 

h) das Veranlassen von Ehrungen 

i) Aufnahme, Ermahnung, Abmahnung und Ausschluss von Mitgliedern des Vereins 

j) die Vereinssatzung bei Satzungsänderungen des Sportverbandes entsprechend 
anzugleichen und durch die Mitgliederversammlung bestätigen zu lassen 

k) an den gemeinsamen Veranstaltungen und Tagungen des Diözesanverbandes teilzunehmen 

l) für die Erfüllung der Aufgaben gegenüber dem BLSV und den Fachverbänden zu sorgen. 

§ 12 Wahl und Beschlussfähigkeit 

Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung auf drei Jahre gewählt. 
Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. 

Der Vorstand kann sein Amt jederzeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit* erfolgt. 

Die Abteilungsleiter/innen für die einzelnen Sportarten werden alle zwei Jahre von ihren          
Abteilungen gewählt. 

Der Vorstand und der Vereinsausschuss treffen ihre Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die 
vom Präsident/in einberufen werden. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder 
anwesend ist. 

Er fasst alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Wird 
ein Amt vorzeitig vakant, so kann der Vorstand eine Berufung bis zur nächsten Wahl 
vornehmen. 

*Zur Unzeit bedeutet, dass dem Verein eine angemessene Zeit gelassen werden 
sollte, um die freigewordenen Vorstandsämter neu zu besetzen. 

§ 13 Mitgliederversammlung 

Der Verein hält die Mitgliederversammlung in folgenden Formen ab:  

-Mitgliederversammlung (jährlich) 
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-außerordentliche Mitgliederversammlung 

Zusammensetzung: 

Zur Mitgliederversammlung gehören die über 16-jährigen Mitglieder. Jüngere 
Vereinsmitglieder können der Mitgliederversammlung als Gäste beiwohnen. 

§ 14 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

(1) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

a) Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für 
den Verein (Satzungsänderungen, Auflösung des Vereins, Aufnahme eines anderen Vereins 
oder Zusammenschluss mit anderen Vereinen, Eintritt in die Verbände des Deutschen Sports 
oder Austritt); 

b) Beratung und Beschlussfähigkeit aller Fragen, die von so großer Wichtigkeit sind, dass 
durch sie die wesentliche Grundlage des Vereinsleben betroffen ist; 
 

c) Wahl und Entlastung des Vorstandes, des Vereinsausschusses mit Ausnahme der 
Abteilungsleiter, des Geistlichen Beirates und der Wahl der Kassenprüfer; 

d) Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Vereins für das abgelaufene Vereinsjahr 
sowie evtl. Umlagen. 

 (2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird einberufen, wenn der Vorstand dies 
mit einfacher Stimmenmehrheit beschließt oder wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder die 
Einberufung schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt. Ein Beschluss, 
der sich auf Angelegenheiten des Punktes (1) a) bezieht, bedarf einer Stimmenmehrheit von 
Dreiviertel der erschienenen Mitglieder. 

(3) Die Einladung zur Jahresmitgliederversammlung oder außerordentlichen 
Mitgliederversammlung ist dem DJK-Verband zu übersenden. 

§ 15 Verfahrensbestimmungen 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf, 
mindestens aber einmal im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten Halbjahr des 
Geschäftsjahres einberufen. 

Die Einladung erfolgt 14 Tage vorher per E-Mail durch den Vorstand mit Bekanntgabe der  
vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein zuletzt bekannte Mitgliederadresse. 
Mitglieder, die keine E-Mail Adresse haben, werden per Brief eingeladen. 

Änträge auf Änderung der Satzung und zu den Angelegenheiten, bei denen zur 
Beschlussfassung eine Dreiviertel- Mehrheit erforderlich ist, müssen eine Woche im Voraus 
schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß eingeladen ist. Die 
Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse, soweit nichts anderes bestimmt ist, mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht 
mitgezählt. Jedes Mitglied hat eine Stimme, Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

(3) Die Wahl des Vorstandes und des Vereinsausschusses erfolgt in der Mitgliederversammlung 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sofern kein Antrag bzw. Kandidat diese 
Mehrheit erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den  zwei Kandidaten mit den meisten 
Stimmen statt. Wahlen werden grundsätzlich in geheimer Abstimmung durchgeführt. Die 
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Abstimmung durch Handzeichen genügt, wenn diese beantragt und dagegen kein Einwand 
erhoben wird. 

  Abwesende können gewählt werden, sofern sie vorher ihre Bereitwilligkeit, das Amt 
 anzunehmen, schriftlich erklärt haben. 

 Das Vorschlagsrecht für die Wahlen haben: 

 die Mitgliederversammlung und 

 der Vereinsvorstand. 

(4) Die in einer Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind in einem Protokoll 
festzuhalten, das vom Präsidenten/in und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

§ 16 Austritt des Vereins aus dem DJK-Sportverband sowie dem DJK-
Diözesanverband 

(1) Der Austritt (aus dem DJK-Bundesverband und dem Diözesanverband) kann nur in einer mit 
dem Tagesordnungspunkt „Austritt“ mit einer Frist von 14 Tagen einberufenen 
Mitgliederversammlung mit Dreiviertel-Mehrheit bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

(2) Die Einladung zur Mitgliederversammlung ist gleichzeitig dem Diözesanverband vorzulegen. 

(3) Der Austrittsbeschluss (Auszug aus dem Protokoll) ist dem Diözesanverband mitzuteilen. 

(4) Der Austritt wird rechtskräftig am Ende des Kalenderjahres und wenn der 
Diözesanverbandsvorstand den Austritt nach Erfüllung aller bestehenden Verpflichtungen 
bestätigt. 

(5) Im Falle des Ausschlusses oder des Austritts des Vereins aus dem DJK-Sportverband fallen 
Vermögenswerte, die dem Verein zum Zwecke der Sportpflege von Sportverband, Bistum 
oder von der Pfarrgemeinde zur Verfügung gestellt wurden, an den Geber zur weiteren 
Verwendung für die Sportpflege zurückzugeben. 

§ 17 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer mit dem Tagesordnungspunkt „Auflösung“ mit 
einer Frist von 14 Tagen einberufenen Mitgliederversammlung mit Dreiviertel-Mehrheit bei 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder beschlossen 
werden. Sollte bei der ersten Versammlung nicht die erforderliche Hälfte der Mitglieder 
anwesend sein, so ist eine zweite Versammlung schriftlich mit gleichen Fristen einzuberufen, 
die dann in jedem Fall beschlussfähig ist. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. Die 
Einladung zur Mitgliederversammlung ist gleichzeitig dem Diözesanverband vorzulegen. Der 
Auflösungsbeschluss (Auszug aus dem Protokoll) ist dem Diözesan- und Bundesverband 
unverzüglich mitzuteilen. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Pfarrgemeinde, in der der Verein seinen Sitz 
hat. Diese hat es unmittelbar und ausschließlich in ökumenischem Geist für gemeinnützige 
Zwecke, und zwar für die Sportpflege, zu verwenden. 

Liquidator des Vereins ist der Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 
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§ 18 Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpflichtungen, die 
sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV), aus der 
Mitgliedschaft in dessen zuständigen Sportfachverbänden und aus der Mitgliedschaft im 
DJK-Sportverband ergeben, werden im Verein unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften, 
insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des 
Bundesdatenschutzgesetzes in der neuen Fassung (BDSG) folgende personenbezogene 
Daten von Vereinsmitgliedern, Funktionsträgern, Übungsleitern und Wettkampfrichtern digital 
gespeichert:  

 Name 
 Adresse 
 Nationalität 
 Geburtsort  
 Geburtsdatum  
 Geschlecht  
 Telefonnummer 
 E-Mailadresse 
 Bankverbindung  
 Mitgliedschaft in Abteilungen  
 Zeiten der Vereinszugehörigkeit 
 Ehrungsdaten 
 Tätigkeiten im Verein  
 Aus- und Fortbildungen  

(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, Dritten zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden des 
Mitglieds aus dem Verein fort.  

(3) a) Als Mitglied des BLSV ist der Verein verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung 
folgende Daten seiner Mitglieder an den BLSV zu melden:  

 Name  
 Vorname  
 Geburtsdatum  
 Geschlecht 
 Sportartenzugehörigkeit  

 
Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken des BLSV.  

b) Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnung zu 
bestimmten Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und 
Organisationszwecken bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes die erforderlichen 
Daten betroffener Vereinsmitglieder ebenfalls zur Verfügung gestellt. 

c) Als Mitglied des DJK-Sportverbands ist der Verein verpflichtet, diesem ebenfalls die 
jeweils erforderlichen Daten von Funktionsträgern, Übungsleitern, Wettkampfrichtern und 
Teilnehmenden an (Bildungs-)Veranstaltung zur Verfügung zu stellen, die zur 
Kommunikation, Information, Bezuschussung und weiteren satzungsgemäßen Zwecken 
notwendig sind. 
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(4) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der Vorstand 
gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet 
werden, Mitgliedern, Funktionsträgern, Übungsleitern und Wettkampfrichtern bei Darlegung 
eines berechtigten Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren.  

(5) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner 
Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und 
Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien.  

(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 
stimmen die Mitglieder der Verarbeitung (Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, 
Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen, Übermitteln, 
Verbreiten, Abgleichen, Verknüpfen, Einschränken, Löschen, Vernichten) ihrer 
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine 
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein – abgesehen von einer ausdrücklichen 
Einwilligung – nur erlaubt, sofern er aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung, der Erfüllung 
eines Vertrages oder zur Wahrung berechtigter Interessen, sofern nicht die Interessen der 
betroffenen Personen überwiegen, hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.  

(7) Jedes Mitglied, Funktionsträgern, Übungsleitern und Wettkampfrichtern hat im Rahmen 
der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO und des BDSG, das Recht auf 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck 
der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung, Einschränkung, 
Widerspruch und Übertragbarkeit seiner Daten.  

(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, sobald 
ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen oder 
satzungsmäßigen Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden für die weitere Verwendung 
gesperrt und nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht entsprechend Satz 1 gelöscht.  

(9) Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt.  

(10) Zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen wird vom Vorstand ein/e 
Datenschutzbeauftragte/r bestellt.  

 

Der vorstehende Satzungstext wurde von der Mitgliederversammlung des Vereins am  

22. Mai 2019 angenommen und mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt. 

 
 
 
 
Martin Götz      
Präsident      
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